
Liebe Mitglieder der FWG Ottrau,   

seit dem 25.5.2018 ist die Europäische     

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) vollständig wirksam.  

   

Der FWG Vorstand hat deshalb Maßnahmen zur   

Umsetzung auch in unserem Verband getroffen. Wir informieren Sie deshalb,   

welche persönlichen Daten unserer Mitglieder wir verwalten und wie wir mit 

den Daten umgehen.  

   
Mit der Beantragung der Mitgliedschaft im Verband, werden auf einem Beitrittsformular die folgenden Daten erhoben:   

Ø  Anrede   
Ø  Vorname   
Ø  Name (ggf. Name der Firma)   
Ø  Anschrift   
Ø  Datum des Beginns der Mitgliedschaft 

Ø  Datum des Endes der Mitgliedschaft Freiwillige, zusätzliche Angaben:   
Ø  E-Mail-Adresse   
Ø  Telefonnummern   
Ø  Bankverbindung: IBAN   

   

   

Rechtsgrundlage  Art 6 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in   

Verbindung mit dem Bundesdatenschutzgesetz  (BDSG-neu)  

Verantwortlicher  Der Vorstand des FWG Gemeindeverbandes, hier:  

Burkhard Raatz, Gartenweg 2, 34633 Ottrau und   

Markus Pollok Vorm Loh 16, Ottrau als 

Datenschutzbeauftragter  

info@markus-pollok.de  

  

Zwecke der Datenerhebung  Die Daten werden zur Begründung und Durchführung der Mitgliedschaft  

Gemeindeverband erhoben. Sie dienen der Verfolgung der Ortsverbandsziele und sind für 

die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder notwendig.  

Empfänger der Daten  Bankdaten (IBAN) werden an das das   

Ortsverbandskonto führende Bankinstitut zum Einzug des Mitgliedsbeitrages übermittelt.  

Darüber hinaus erfolgt keine interne oder externe Weitergabe der Daten.  

  

  

  

  

  



Transfer in ein Drittland  Keiner  

Dauer der Datenspeicherung  Während der Dauer der Mitgliedschaft im Ortsverband.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt das dauerhafte Löschen spätestens nach 

Ablauf des auf das Austrittsdatum folgenden Jahres.  

Ihre Rechte  Sie haben das Recht beim Verantwortlichen zu jeder Zeit:  

·         Auskunft über Ihre Daten zu erhalten  

·         Ihre Daten zu berichtigen  

·         Die Löschung Ihrer Daten zu verlangen  

·         Eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.  

Widerruf  Die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten können Sie jederzeit 

gegenüber dem Verantwortlichen widerrufen.  

Beschwerderecht  Bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben Sie das Recht, sich bei der 

Aufsichtsbehörde zu beschweren.  

Weitere Informationen  Der Gemeindeverbandsvorstand hat organisatorische Regelungen zur Datenerhebung, 
Datenverarbeitung und Datennutzung in einem Datenschutzkonzept beschrieben. 
Technische Maßnahmen zum Datenschutz wurden in einem IT-Sicherheitskonzept 
festgelegt (Art 32 DS-GVO).  
In einem Verarbeitungsverzeichnis (Art. 30 DSGVO) ist die Verwendung Ihren Daten 

beschrieben.  

  

  

Die mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten befassten Personen sind auf die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen verpflichtet.  

   

Bei Fragen zum neuen Datenschutz können Sie sich jederzeit auch an eines der Vorstandsmitglieder 

wenden.  

   

Mit freundlichen Grüßen   

Für den Vorstand der FWG Ottrau  

Burkhard Raatz, 1. Vorsitzender 

  

  


